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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1997

Norm

MRG §2 Abs1

Rechtssatz

Unterliegt das Bestandverhältnis dem Mietrechtsgesetz, so tritt der Erwerber gemäß § 2 Abs 1 Satz 2 und 3 MRG ohne

Kündigungsmöglichkeit in das Mietverhältnis ein; er ist aber an Nebenabreden "ungewöhnlichen Inhalts", die er weder

kannte noch kennen mußte, nicht gebunden.
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